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B E S C H L U S S P R O T O K O L L 
 

zur 01. (konstituierenden) öffentlichen Sitzung 

des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 

 
 
 
 
Sitzungstag : 23.06.2016 
 
Sitzungsort : Rathaus Am Sonnenplatz , Sitzungssaal 1.OG 
 
Sitzungsdauer : Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 20:50 Uhr 
 
Unterbrechungen : - keine - 
 
 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 10.06.2016 - 
unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden. 
 
Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben. 
 
Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen  
Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 16.06.216 veröffentlicht. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 2). 
 
Über Tagesordnungspunkt 5 wurde teilweise in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. 
 
Für diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses enthalten die Seiten 1 bis 9 
Beratungsergebnisse und Beschlüsse. 
 
 
 
 
Sebastian Wysocki Christian Lenz 
Vorsitzender Schriftführer 
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A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 14 
 
         Fraktionsstärke: 
 
a) stimmberechtigt: 
 
 
CDU         7 Mitglieder 
 
Anders, Herbert  
Hager, Silke  
Junker, Oliver  
Schäfer, Karl Peter ab TOP 3 
Unger, Yvette  
Utter, Irene  
Wysocki, Sebastian  
 
SPD         3 Mitglieder 
 
Hauer, Carsten  
Kühl, Christian  
Yönter, Isil  
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN      2 Mitglieder 
 
Mallmann, Ralph  
Matthias, Jens  
 
FDP         1 Mitglied 
 
Hahn, Jörg-Uwe  
 
FREIE WÄHLER       1 Mitglied 
 
Gecks, Martin  
 
 
 
b) nicht stimmberechtigt: 
 
vom Magistrat:    Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas 
      Stadtrat Minkel, Klaus 
 
von der Stadtverordnetenversammlung: ./. 
 
von der Verwaltung:    VBW Lenz, Christian - Schriftführer -  
 
 
c) es fehlten:  ./. 
 
 
Presse: 2 Zuhörer:   1 
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TAGESORDNUNG 

 
 
 

1. Wahl der Ausschussvorsitzenden / des 
Ausschussvorsitzenden 

  

 
 

2. Festlegung der Zahl und Wahl der stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden 

  

 
 

3. Mitteilungen des Magistrats   
 
 

4. Wahl der Schriftführer 2016/66  
 
 

5. Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad 
Vilbel 

2016/151  

 
 

6. Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2016 des 
Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 

2016/150  

 
 

7. 10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte 
für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt 
Bad Vilbel (TAXI-Tarif) 

2016/116  

 
 

8. Anmeldung der Baumaßnahme "Apartmenthäuser für 
Flüchtlinge" für die in Aussicht gestellten Fördermittel im 
Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms, 
Kommunale Infrastruktur 

2016/142  

 
 

9. Benennung von Mitgliedern der Kommissionen gem. § 72 
HGO 

2016/140  

 
 

10. Neubildung der Betriebskommission; 
hier: Wahl der vom Personalrat benannten Mitglieder 

2016/152  

 
 

11. Grundstücksangelegenheiten   
 
 

 a) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.701 qm aus  
    dem Baugebiet "Quellenpark Südost" 

2016/129  

 
 

 b) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.438 qm aus   
    dem Baugebiet "Quellenpark Südost" 

2016/130  

 
 

 c) Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern 2016/132  
 
 

 d) Verkauf diverse Grundstücke in den Gemarkungen  
    Gronau und Rendel (für Zwecke von Renaturierungs- 
    maßnahmen an dem Fluss Nidder und des Tierschutzes)  
    an die Gerty-Strohm-Stiftung 

2016/135  

 
 

 e) Verkauf eines Mischgebietsgrundstücks mit ca. 464 qm  
     am Bahnhofsplatz Bad Vilbel 

2016/136  

 

 
 
Ende der Tagesordnung 
 
 
 
 
 



Haupt- und Finanzausschuss vom 23.06.2016  - Seite 4 - 

TOP 1. Wahl der Ausschussvorsitzenden / des Ausschussvorsitzenden 
 
Stadtverordnetenvorsteher Anders (CDU) bat um Vorschläge für die Wahl der 
Ausschussvorsitzenden / des Ausschussvorsitzenden. 
 
Stv. Frau Utter (CDU) schlug Stv. Sebastian Wysocki (CDU) als neuen 
Ausschussvorsitzenden vor.  
 
Weitere Vorschläge lagen nicht vor. Geheime Wahl wurde nicht beantragt. 
 
Stv. Wysocki wurde zum Ausschussvorsitzenden gewählt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:   CDU-, FDP-, FW-Fraktion     8 Stimmen 
dagegen:  ./. 
Enthaltung:  SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE    5 Stimmen 
 
Stv. Wysocki nahm auf Befragen die Wahl an und dankte für das ihm mit dieser Wahl 
entgegengebrachte Vertrauen und übernahm den Vorsitz. 
 
 
TOP 2. Festlegung der Zahl und Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
Es wurde vereinbart, zwei stellvertretende Ausschussvorsitzende zu wählen. 
 
Ausschussvorsitzender Wysocki (CDU) bat um Vorschläge für die Wahl der stellvertretenden 
Ausschussvorsitzenden. 
 
Die Fraktionen einigten sich auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag (Anlage 1). 
 

1. Stv. Jörg-Uwe Hahn (FDP) 
2. Stv. Carsten Hauer (SPD) 

 
Die stellvertretenden Vorsitzenden wurden - e i n s t i m m i g  (13) - gewählt. 
 
 
TOP 3. Mitteilungen des Magistrats 
 
Bürgermeister Dr. Stöhr (CDU) teilte mit, dass in dem Rechtsschreit betreffend „Neubau 
einer Containeranlage für Flüchtlinge auf dem Grundstück Huizener Str. 1a und 1b“ das 
Verwaltungsgericht Gießen mit Beschluss vom 16.06.2016 die Eilanträge der Antragsteller, 
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Baugenehmigung vom 25.05.2016 
anzuordnen, abgelehnt  hat. 

 
Des Weitere teilte der Bürgermeister mit, dass in einem Vergleich vor dem 
Verwaltungsgericht Gießen am 09.06.2016 der Stadt Bad Vilbel die Genehmigung für die 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzung für das Jahr 2014 erteilt 
wurde. 
 
 
 

TOP 4. Wahl der Schriftführer 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss wählte AR Frau Bär, VfW Frau Keles, VBW Lenz und VfW 
Loos zu Schriftführern. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 5. Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 
 
Zur Beantwortung noch offengebliebener Fragen aus der Betriebskommission der 
Stadtwerke  stellte Stv. Mallmann (GRÜNE) den Geschäftsordnungsantrag auf Ausschluss 
der Öffentlichkeit. Der Geschäftsordnungsantrag wurde ohne Gegenrede angenommen. 
 
Stadtrat Minkel (CDU) beantwortete noch offene Fragen aus der Betriebskommission. 
 
Im Anschluss wurde die Öffentlichkeit wieder hergestellt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 
„Gem. § 5 Nr. 11 des Hess. Eigenbetriebsgesetzes vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), obliegt der 
Stadtverordnetenversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des 
Jahresverlustes sowie über den Ausgleich von Verlustvorträgen. 

 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet: 
 
1. Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 

 
 EUR 86.457.287,99 
 
sowie der Jahresabschlussbericht/Lagebericht werden festgestellt. Analog § 51 Nr. 9 
HGO wird mit dieser Feststellung die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad 
Vilbel für das Jahr 2015 entlastet. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 
857.745,40 (brutto) an den Haushalt der Stadt Bad Vilbel; die Auszahlung erfolgt am 
20.07.2016 aus dem Jahresgewinn 2015.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 6. Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs 
Stadtwerke Bad Vilbel 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung bestellt auf Vorschlag der Betriebskommission des 

Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & 

Partner AG, Dreieich, als Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016.“ 
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Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) -  
 
 

TOP 7. 10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den 
Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad Vilbel (TAXI-Tarif) 

 
Stv. Mallmann (GRÜNE) stellte folgenden Änderungsantrag. 
 
„Der Tarif soll eine Splittung (1,80 € am Tag und 1,90 € in der Nacht), analog zur Regelung 
der Stadt Bad Homburg, beinhalten.“ 
 
Der Änderungsantrag wurde abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:    SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE   5 Stimmen 
dagegen:   CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
Enthaltung:   ./. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den 10. Nachtrag der Verordnung über die 
Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad 
Vilbel (TAXI-Tarif).“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
dafür:     CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
dagegen:   Fraktion-GRÜNE     2 Stimmen 
Enthaltung:   SPD-Fraktion      3 Stimmen 
 
 

TOP 8. Anmeldung der Baumaßnahme "Apartmenthäuser für Flüchtlinge" für die in 
Aussicht gestellten Fördermittel im Rahmen des Hessischen 
Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Fördermittel für die Baumaßnahme 

“Apartmenthäuser für Flüchtlinge“ im Rahmen des Hessischen 

Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur in Höhe von 881.307,00 EUR zu 

beantragen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
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TOP 9. Benennung von Mitgliedern der Kommissionen gem. § 72 HGO 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Zahl der Stadtverordneten in der 
Verkehrskommission auf 14 festzulegen und im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 
HGO zu bestimmen. 
 
Die Empfehlung des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Vertretung von 
Vereinen, Verbänden und Organisationen als sachkundige Einwohner wird genehmigt.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

TOP 10. Neubildung der Betriebskommission; 
hier: Wahl der vom Personalrat benannten Mitglieder 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung wählt die Stadtverordnetenversammlung auf 
Vorschlag des Personalrats folgende Mitglieder des Personalrats in die Betriebskommission 
der Stadtwerke: 
Vertreter: 
Herr Stefan Höfer und Herr Roman Pätzel 
 
Stellvertreter: 
Frau Christina Best (für Herrn Pätzel) und Herrn Claus Biermann (für Herrn Höfer).“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- einstimmig (14) - 
 
 
TOP 11. Grundstücksangelegenheiten 
 

 a) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.701 qm aus dem Baugebiet  
                    "Quellenpark Südost" 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf des Gewerbegrundstücks mit 
ca. 1.701qm (aus den Grundstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 19, Nrn. 195/2, 196/3 und 
194, im anliegenden Lageplan rot umrandet) im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Quellenpark Südost an Herrn Erfan Enayati, Johann-Gottlieb-Fichte-Str.8, 
Bad Vilbel und Herrn Dr. med. Wargha Enayati, Strada Garlei 39a, Sector1,Bukarest, 
Rumänien ggf. im Rahmen einer noch von Ihnen zu gründenden Gesellschaft/GbR zum 
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Kaufpreis von 510.300,--€ inkl. Erschließungskostenpauschale sowie der Möglichkeit zur 
Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises.  
Höhere Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis 
vorrangig an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung 
vor der Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) - 
 
 

 b) Verkauf eines Gewerbegrundstücks mit ca. 1.438 qm aus dem Baugebiet  
     "Quellenpark Südost" 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf des Gewerbegrundstücks mit 
ca. 1.438 qm (aus den Grundstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 19, Nrn. 193/11 und 197/4, 
im anliegenden Lageplan rot umrandet) im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Quellenpark Südost“ an   
 
Herrn Marcus Endres, Paul-Hallmann-Str. 20a, Wöllstadt, Herrn Jörg Albert, Emil-Nolde-Weg 
2, Rodgau, Frau Christine Norrenbrock, Emil-Nolde-Weg 2, Rodgau und Frau Pia Endres 
Böhmerwaldring 1, Niedernberg, ggf. im Rahmen einer noch von ihnen zu gründenden 
Gesellschaft/GbR zum Kaufpreis von 431.400,--€ inkl. Erschließungskostenpauschale sowie 
der Möglichkeit  zur Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises.  
Höhere Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis 
vorrangig an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung 
vor der Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m i g (14) -  
 
 

 c) Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern 
 
Bürgermeister Dr. Stöhr führte aus, dass sich Stadtrat Minkel an die Kommunalaufsicht 
gewandt hat. Im Hinblick auf die negative Rechtsprechung des EuGH aus 2013 zu 
Einheimischen-Modellen, die Vergünstigungen für Einheimische vorsahen, hat sich die 
Kommunalaufsicht dem seit Jahresbeginn geltenden Bodenrichtwert von 570 
Euro/Quadratmeter angeschlossen. Stadtrat Minkel hat seine Bereitschaft geäußert, den 
geänderten Kaufpreis zu akzeptieren. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
 „Der Verkauf eines Bauplatzes von ca. 1.000 Quadratmetern zu 570 Euro/Quadratmeter 

incl. Straße und Kanal wird zugunsten Klaus Minkel und/oder Frau und Tochter 

beschlossen.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
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dafür:     CDU-, FDP-, FW-Fraktion    9 Stimmen 
dagegen:   Fraktion-GRÜNE     2 Stimmen 
Enthaltung:   SPD-Fraktion      3 Stimmen 
 
Während der Beratungen und Abstimmung hatte Stadtrat Minkel gemäß § 25 HGO den 
Raum verlassen. 
 
 

 d) Verkauf diverse Grundstücke in den Gemarkungen Gronau und Rendel  
                     (für Zwecke von Renaturierungsmaßnahmen an dem Fluss Nidder und des  
                     Tierschutzes) an die Gerty-Strohm-Stiftung 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss fasste folgenden Beschluss: 

 
„Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt den Verkauf diverser Grundstücke in den 
Gemarkungen Gronau und Rendel an die Gerty-Strohm-Stiftung, Lichtensteinstr. 7, 60322 
Frankfurt am Main zu einem Gesamtpreis von 188.349,44 €.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m  ig (14) - 
 
 

 e) Verkauf eines Mischgebietsgrundstücks mit ca. 464 qm am Bahnhofsplatz  
                     Bad Vilbel 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung, folgenden 
Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den Verkauf einer noch zu vermessenden 
Teilfläche von ca. 464 qm aus den Flurstücken Gemarkung Bad Vilbel, Flur 1, Flurstücke 
773/4, 751/1 an die Firma FD Grundstücks GmbH & Co. KG, Rodheimer Str. 9, 61118 Bad 
Vilbel zum Kaufpreis von 420.440,-- € inklusive äußerer Erschließungskosten sowie der 
Möglichkeit einer Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises. Höhere 
Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis vorrangig 
an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung vor der 
Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben. Des Weiteren eine 
Nachzahlungsverpflichtung des Käufers  bei einer höheren Ausnutzung der GFZ von 1,84 im 
Verhältnis zur Basisberechnung GFZ von 2,0 = 1.000,-- €/qm.“ 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
- e i n s t i m m  ig (14) - 
 
 





 

 Vorlagen-Nummer: 2016/66 

  

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst Bad Vilbel, 23.03.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Lenz 
 
Vorlage für: 

Stadtverordnetenversammlung 26.04.2016 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 21.06.2016 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 
 
Betreff 
 

Wahl der Schriftführer 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Im Rahmen der Konstituierung der städtischen Gremien sind gemäß § 61 Abs. 2 Satz 2 der Hess. 
Gemeindeordnung (HGO) Schriftführer zu wählen. § 61 Abs. 2 Satz 2 HGO schreibt vor: 
 
„Zu Schriftführern können Gemeindevertreter oder Gemeindebedienstete, und zwar auch solche, die ihren 
Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben, oder Bürger gewählt werden.“ 
 
Es werden folgende Schriftführer vorgeschlagen: 
 

1. Für die Stadtverordnetenversammlung und den Haupt- und Finanzausschuss: 
AR Bär, VfW Keles, VBW Lenz und VfW Loos 

 
2. Für den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss: 

VBW Bußmann, VfW Jung, VA Schickora 
 

3. Für den Sozialausschuss: 
VfA Boczanski, VA Starke und VfA Wolf. 
 
 
 

 

Beschlussvorschlag 
 

 

Es werden folgende Schriftführer gewählt: 
 
1. Für die Stadtverordnetenversammlung und den Haupt- und Finanzausschuss: 

AR Bär, VfW Keles, VBW Lenz und VfW Loos 
 
2. Für den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss: 

VBW Bußmann, VfW Jung, VA Schickora 
 

3. Für den Sozialausschuss: 
VfA Boczanski, VA Starke und VfA Wolf. 

 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 



 

 Vorlagen-Nummer: 2016/151 

  

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, 15.06.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Milke 
 
Vorlage für: 

Betriebskommission der Stadtwerke 14.06.2016 

Magistrat 20.06.2016 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Die Schüllermann und Partner AG wurde mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 für den Eigenbetrieb 
Stadtwerke beauftragt. Das Ergebnis lautet: 
 
 
 
 I.  Bilanzsumme zum 31.12.2015  

 EUR 86.457.287,99 
 (EUR 83.764.373,55 Vj.) 

 
 
     Jahresgewinn 2015 

EUR 850.614,54  
(EUR 209.240,08 Vj.)   

 
 
II. Der Jahresgewinn setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
   2014 2015 

   EUR EUR 

    

 Umsatzerlöse 5.704.223,89 5.962.312,82 

 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
(vor Steuern) 

329.112,79 1.180.713,45 

    

 Jahresgewinn  209.240,08 850.614,54 
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Beschlussvorschlag 
 
 

 
Gem. § 5 Nr. 11 des Hess. Eigenbetriebsgesetzes vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), obliegt der Stadtverordnetenversammlung die Feststellung des Jah-
resabschlusses und die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des 
Jahresverlustes sowie über den Ausgleich von Verlustvorträgen. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgender Beschlussvorschlag unterbreitet: 
 

1. Der Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 
 
 EUR 86.457.287,99 
 
sowie der Jahresabschlussbericht/Lagebericht werden festgestellt. Analog § 51 Nr. 9 HGO wird mit die-
ser Feststellung die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Jahr 2015 entlastet. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 368.389,60 (brutto) 
an den Haushalt der Stadt Bad Vilbel; die Auszahlung erfolgt am 20.07.2016 aus dem Jahresgewinn 
2015.  

 
 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 
 
 
 









































































 

 Vorlagen-Nummer: 2016/150 

  

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, 15.06.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Minkel 
 
Vorlage für: 

Betriebskommission der Stadtwerke 14.06.2016 

Magistrat 20.06.2016 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von einem durch die Stadtverordnetenversammlung 

zu bestimmenden Abschlussprüfer nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des HGB zu prüfen. Das Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), legt in § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 fest, 

dass das Vorschlagsrecht für die Bestellung der Jahresabschlussprüfer der Betriebskommission ob-

liegt.  
 

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Schüllermann & Partner AG, Dreieich, zum Abschlussprüfer 

bestellt. Die Schüllermann & Partner AG hat vielfache Referenzen und Erfahrungen im Bereich der 

Prüfung von Eigenbetrieben und Unternehmen der Immobilienwirtschaft.  

 

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, die Schüllermann & Partner AG als Abschlussprüfer 
auch für den Jahresabschluss 2016 zu bestellen.    
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung bestellt auf Vorschlag der Betriebskommission des Eigenbetriebs 

Stadtwerke Bad Vilbel die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann & Partner AG, Dreieich, als 

Jahresabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016. 

 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 



 

 Vorlagen-Nummer: 2016/116 

  

Dienststelle: 30 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung Bad Vilbel, 13.05.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Feik 
 
Vorlage für: 

Magistrat 30.05.2016 

Ortsbeirat Heilsberg 02.06.2016 

Ortsbeirat Kernstadt 14.06.2016 

Ausländerbeirat 15.06.2016 

Ortsbeirat Dortelweil 15.06.2016 

Ortsbeirat Gronau 15.06.2016 

Ortsbeirat Massenheim 16.06.2016 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in 
der Stadt Bad Vilbel (TAXI-Tarif) 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
 
Die Taxiunternehmer Taxi-Gaida und Taxi-Schumann haben aufgrund der gestiegenen Betriebskosten  
-insbesondere durch die Einführung des Mindestlohnes- die Erhöhung der Grundgebühr, des Kilometerpreises 
und des Wartezeitenpreises beantragt. 
 
Es werden folgende Taxi-Tarife vorgeschlagen: 
 

Grundgebühr: Aktuell   2,20 € Neu   2,80 € 

Preis pro km Aktuell   1,70 € Neu   2,00 € 

Wartezeit pro 
Stunde 

Aktuell 28,00 € Neu 30,00 € 

 
Der Anlage ist eine Liste mit den Taxi-Tarifen von umliegenden Städten und Gemeinden beigefügt. Gem. § 14 
des Personenbeförderungsgesetzes wurden die Industrie- und Handelskammer und die entsprechenden 
Fachverbände angehört. Es wurden keine Bedenken gegen die Erhöhung vorgetragen.  

 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt den 10. Nachtrag der Verordnung über die Beförderungsentgelte 
für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad Vilbel (TAXI-Tarif). 
 

 
Beschlussgrundlage 

X Beschluss der / Stadtverordnetenversammlung vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 



 

 

10. Nachtrag zur Verordnung über die Beförderungsentgelte für den 

Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt Bad Vilbel (TAXI-

Tarif) vom 08.05.1991 
 

 

Aufgrund der §§ 11 Abs. 1 und 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes vom 21.03.1961 

(BGBl 1. S. 241) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBl 1. S. 1690), 

zuletzt geändert durch Art. 2 Absatz 14 des Gesetzes vom 17.02.2016 (BGBl 1. S. 203) in 

Verbindung mit dem § 2 Ziff. 2 der Verordnung über die Zuständigkeit nach dem 

Personenbeförderungsgesetz vom 10.10.1997 (GVBl. I. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 

6 der Verordnung vom 12.11.2013 (GVBl. I S. 640)  hat die Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Bad Vilbel in ihrer Sitzung am ……….. folgende 10. Änderung der Verordnung 

über die Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken in der Stadt 

Bad Vilbel (TAXI-Tarif) vom 08.05.1991 beschlossen: 

 

 

 

Artikel 1 

 

§ 2 (1) der Verordnung über die Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit 

Kraftdroschken in der Stadt Bad Vilbel (TAXI-Tarif) vom 08.05.1991 "Beförderungsentgelte" 

wird wie folgt geändert: 

 

Gebührentatbestand Euro 

1. Der Grundpreis beträgt 2,80 

2. Fahrpreis pro km (die Schalteinheit des Fahrpreisanzeigers 

    beträgt für jede angefangene Teilstrecke 0,10 Euro)  

 

2,00 

3. Wartezeit pro Stunde (einschließlich verkehrsbedingter Wartezeiten);  

    die Schalteinheit des Fahrpreisanzeigers beträgt für jede angefangene 

    Zeiteinheit 0,10 Euro. Die Pflichtwartezeit beträgt 30 Minuten.  

 

 

30,00 

 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderung tritt am ………. in Kraft. 

 

Die Satzung ist hiermit ausgefertigt. 

 

Bad Vilbel, den …………. 

 

DER MAGSTRAT DER STADT BAD VILBEL 

 

 

gez.: 

(Dr. Thomas Stöhr) 

Bürgermeister 

 

Bekanntmachung im Bad Vilbeler Anzeiger vom ……………. 



 

 

Taxitarife herausgesuchter Städte im Rhein-Main-Gebiet Stand März 2016 
 

 

Stadt/Gemeinde Grundgebühr Km.Preis Wartezeit pro 

Stunde 

 

 € € €  

 Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht  

     

Bad Homburg 2,80 1,80/1,90 30,00 aktuell 

Bad Nauheim 2,10 2,10 25,00 seit 2012 

Bad Vilbel 2,20 1,70 28,00 aktuell 

Bad Vilbel 2,80 2,00 30,00 geplant 

Büdingen 2,50 1,60 25,00 aktuell 

Butzbach 2,50 1,90 25,00 aktuell 

Eschborn +) 3,00 1,80/1,90 35,00 aktuell 

Frankfurt/M.++) 3,50 2,00 33,00 aktuell 

Friedberg 2,10 1,65 25,00 aktuell 

Friedrichsdorf 2,50 1,60/1,70 26,00 aktuell 

Hanau 3,00 1,80 30,00 aktuell 

Hofheim/Ts 3,00 1,80/1,90 35,00 aktuell 

Karben 2,80 2,00 30,00 geplant 

Maintal 2,70 1,70 30,00 aktuell 

Neu-Isenburg 2,50 1,60 27,00 aktuell 

Nidda 2,05 1,20 19,00 aktuell 

Niddatal 2,10 1,50 21,00 aktuell 

Nidderau 2,80 1,90 33,00 aktuell 

Oberursel 2,50 1,65/1,80 28,00 aktuell 

Offenbach 4,00 1,75/1,85 28,00 aktuell 

Rosbach v. d . Höhe 2,00 1,65 22,00 aktuell 

Schöneck 2,80 1,90 33,00 aktuell 

Wölfersheim 2,05 1,35 18,40 aktuell 

     

     

     

+) im gesamten Main-Taunus-Kreis gelten bis auf Hofheim einheitliche Tarife 

++) 2.00€ bis 15 km, danach 1,75€  

     

 



 

 Vorlagen-Nummer: 2016/142 

  

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern Bad Vilbel, 09.06.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Albert 
 
Vorlage für: 

Magistrat 20.06.2016 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

Anmeldung der Baumaßnahme "Apartmenthäuser für Flüchtlinge" für die in Aussicht gestellten 

Fördermittel im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 

(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) und dem Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von 

Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm (Kommunalinvestitions-

programmgesetz – KIPG) sowie der dazu ergangenen Förderrichtlinie .wurden der Stadt Bad Vilbel 

Landesmittel (Darlehen) in Höhe von 881.307,00 EUR bewilligt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren. 

Die Tilgung des Darlehens wird zu 80 Prozent vom Land übernommen, 20 Prozent der Tilgung entfallen auf die 

jeweilige Kommune. Für die ersten zehn Jahre übernimmt das Land zudem die Zinszahlungen komplett.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss am 09.06.2015 Mittel für den Bau von Apartment-Häusern 

für Flüchtlinge in Holzständer-Bauweise in der Homburger Straße 66 zur Verfügung gestellt. 

 

Förderfähig sind u.a. kommunale Infrastrukturmaßnahmen, in Abstimmung mit der für die Abwicklung des 

Landesprogramms zuständigen Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen demnach auch die Errichtung der 

geplanten Apartmenthäuser für Flüchtlinge in der Homburger Straße 66. Gemäß Magistratsbeschluss vom 

10.12.2015 fallen hierfür voraussichtlich Kosten in Höhe von insgesamt 1.421.932,45 EUR an. Es wird 

vorgeschlagen, die Landesmittel in Höhe von 881.307,00 EUR für diese Baumaßnahme zu beantragen. 

 

Die Beschlussfassung über die Anmeldung der Maßnahmen, die im Rahmen des Hessischen 

Kommunalinvestitionsgesetzes beantragt werden sollen, fällt in die Zuständigkeit der 

Stadtverordnetenversammlung. Andere haushaltsrechtliche Vorschriften, wie etwa die Beschlussfassung über 

die zusätzliche Kreditermächtigung, werden durch das „Gesetz zur Stärkung der Investitionstätigkeit von 

Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm„ als erfüllt angesehen. 

 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Fördermittel für die Baumaßnahme “Apartmenthäuser für 

Flüchtlinge“ im Rahmen des Hessischen Kommunalinvestitionsprogramms, Kommunale Infrastruktur in Höhe 

von 881.307,00 EUR zu beantragen. 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 



 

 Vorlagen-Nummer: 2016/140 

  

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst Bad Vilbel, 09.06.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Lenz 
 
Vorlage für: 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

Benennung von Mitgliedern der Kommissionen gem. § 72 HGO 
 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 30.05.2016 die Bildung der Verkehrskommission beschlossen. 
 
Gemäß § 72 Abs. 2 HGO wird nunmehr die Stadtverordnetenversammlung gebeten, die in die 
Verkehrskommission zu entsendenden Stadtverordneten zu wählen bzw. nach dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen im Benennungsverfahren zu benennen und die Organisationen zu bestimmen, die sachkundige 
Einwohner entsenden sollen. 
 
Entsprechend der Regelung in den städtischen Ausschüssen wird vorgeschlagen, die Zahl der Stadt-
verorndeten in der Kommission auf 14 (Verteilung auf die Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis: CDU 7, SPD 
3, GRÜNE 2, FDP 1, FW 1) festzulegen. 
 
Hinsichtlich der Vertretung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen wird auf die beigefügte 
Vorschlagsliste des für die Verkehrskommission zuständigen Fachbereiches verwiesen. 
 
Die Organisationen werden anschließend angeschrieben und um Benennung von Vertreterinnen / Vertretern 
gebeten, die in Bad Vilbel ihren Wohnsitz haben müssen (sachkundige Einwohner). 
 
Die vorgeschlagenen Personen sind von der Stadtverordnetenversammlung zu wählen. 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Zahl der der Stadtverordneten in der Verkehrskommission auf 
14 festzulegen und im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 HGO zu bestimmen. 
 
Die Empfehlung des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Vertretung von Vereinen, 
Verbänden und Organisationen als sachkundige Einwohner wird genehmigt. 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 



2016/135   Anlage zur Beschlussvorlage 2016/135 
 
 
Verkehrskommission (Organisationen für die Benennung von sachkundigen Einwohnern) 
 

 Verkehrswacht 

 Bad Vilbeler Fahrlehrer 

 Gewerbering 

 Bad Vilbeler Schulen 

 Kinderschutzbund 

 Bad Vilbeler Feuerwehren 

 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

 Verkehrsclub Deutschland 

 Deutsches Rotes Kreuz 

 Bad Vilbeler Ärzteschaft 

 Stadtmarketing Bad Vilbel e.V. 



 

 Vorlagen-Nummer: 2016/152 

  

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst Bad Vilbel, 20.06.2016 
Sachbearbeiter / in: Herr Lenz 
 
Vorlage für: 

Haupt- und Finanzausschuss 23.06.2016 

Stadtverordnetenversammlung 28.06.2016 
 
Betreff 
 

Neubildung der Betriebskommission; 
hier: Wahl der vom Personalrat benannten Mitglieder 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung gehören der Betriebskommission u.a. 2 Mitglieder des Personalrats des 
Eigenbetriebs an, die auf dessen Vorschlag von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden. 
 
Für den Eigenbetrieb ist der städtische Personalrat zuständig, weil wegen der zu geringen Beschäftigtenzahl 
kein eigener Personalrat zu wählen ist. 
 
Der Personalrat hat für die Betriebskommission folgende Mitarbeiter/innen benannt: 
 
Vertreter: 
Herr Stefan Höfer und Herr Roman Pätzel 
 
Stellvertreter: 
Frau Christina Best (für Herrn Pätzel) und Herrn Claus Biermann (für Herrn Höfer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung wählt die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Personalrat 
folgende Mitglieder des Personalrats in die Betriebskommission der Stadtwerke: 
Vertreter: 
Herr Stefan Höfer und Herr Roman Pätzel 
 
Stellvertreter: 
Frau Christina Best (für Herrn Pätzel) und Herrn Claus Biermann (für Herrn Höfer). 
 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
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